
 
 
 
 
 
 
 

REACH-Konformitätserklärung 

gemäss REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
 

Meyer Sintermetall AG bestätigt hiermit, dass in den von uns gelieferten Produkten keine 

besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) der Kandidatenliste gemäss REACH – letzte 

ECHA-Aktualisierung vom 05. November 2025 (251 Substanzen) in einer Konzentration von 

mehr als 0,1 Massenprozent (w/w) gemäss Artikel 33 der REACH-Verordnung enthalten sind. 

 

Unsere EU-Lieferanten von Erzeugnissen, die in unseren Produkten in relevanter 

Grössenordnung eingesetzt werden, sind verpflichtet, uns unverzüglich und unaufgefordert 

zu informieren, sofern ein von ihnen geliefertes Erzeugnis einen SVHC-Stoff in einer 

Konzentration von > 0,1 % (w/w) enthält. Sobald wir eine entsprechende Mitteilung erhalten 

und dadurch Kenntnis darüber erlangen, dass die 0,1-Massenprozentschwelle in unseren 

eigenen Produkten überschritten wird, werden wir Sie umgehend und unaufgefordert 

informieren. 

 

Von allen relevanten EU-Lieferanten lassen wir uns zudem schriftlich bestätigen, dass in den 

gelieferten Erzeugnissen keine SVHC-Stoffe über 0,1 % (w/w) enthalten sind. 

 

Mit allen Nicht-EU-Lieferanten von Erzeugnissen, die in unseren Produkten in relevanter 

Grössenordnung verarbeitet werden, bestehen gesonderte vertragliche Vereinbarungen, 

welche diese verpflichten, uns unmittelbar schriftlich zu informieren, sobald in einem an uns 

gelieferten Erzeugnis die 0,1-Massenprozentschwelle für einen SVHC-Stoff überschritten 

wird. 

 

Studen, 28. November 2025 
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